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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) eingeschränktes Gewerbegebiet 
Knippschildstraße – Verfahren nach § 13a BauGB 
 

hier:  
a) Eingegangene Stellungnahmen im Rahmen der 

Beteiligungsverfahren 
b) Satzungsbeschluss 
c) Aufhebung entgegenstehender Pläne und Satzungen 
d) Berichtigung des Flächennutzungsplans 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der 
öffentlichen und der privaten Belange die im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen 
zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden 
Stellungnahmen der Verwaltung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die 
Sitzungsvorlage wird Bestandteil des Beschlusses und ist als 
Anlage Gegenstand der Niederschrift. 

 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal aus-
gehängten und zu diesem Beschluss gehörenden Bebauungsplan 
Nr. 8/19 (694) eingeschränktes Gewerbegebiet Knippschildstraße – 
Verfahren nach § 13a BauGB gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Dem Bebauungsplan ist die 
Begründung vom 08.06.2020 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt 
und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 

 

c) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, dass mit dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes Nr. 8/19 (694) eingeschränktes Gewerbegebiet 
Knippschildstraße – Verfahren nach § 13a BauGB die entgegen-
stehenden Festsetzungen des für dieses Plangebiet bisher 
maßgeblichen Bebauungsplans Nr. 5/88 (449) Hagener Straße / 
Knippschildstraße aufgehoben sind. Dasselbe gilt für die Fest-

setzungen sonstiger älterer Pläne und Satzungen die für das 
Plangebiet in früherer Zeit bestanden haben. Die Festsetzungen 
des neuen Bebauungsplanes gelten uneingeschränkt. Sollten 
dieser Plan und die darin enthaltenen Festsetzungen unwirksam 
sein oder werden, gelten die vorgenannten alten Pläne und 
Satzungen für diesen Teilbereich dennoch als aufgehoben. Ein 
zusätzlicher Aufhebungsbeschluss ist insoweit nicht erforderlich 
und wird dementsprechend nicht gefasst. 

 

d) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, den Flächennutzungsplan der 
Stadt Hagen im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
Halbsatz 3 BauGB an den Bebauungsplan anzupassen. 

 

Geltungsbereich: 
Das Plangebiet wird im Süden durch die Knippschildstraße und im 
Norden durch die Wohnbebauung der Buschstraße begrenzt. Westlich 
des Plangebiets findet sich die Zentrale Mahnabteilung des Amts-
gerichts Hagen sowie das Sanitätshaus Riepe. Im Osten bilden die 
Wohnbebauung der Baurothstraße sowie ein großflächiges Regen-
rückhaltebecken die Grenze. 
Das Plangebiet beinhaltet die Flurstücke Gemarkung Boele, Flur 10, 
teilweise das Flurstück 36, Gemarkung Boele, Flur 11 die Flurstücke 
717, 720, 722, 723, 724, 725, 768 sowie teilweise die Flurstücke 737 
und 793. 
Die genaue Plangebietsgrenze kann dem Lageplan in der Vorlage und 
dem im Sitzungssaal ausgehängten Plan entnommen werden. Der 
Bebauungsplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt: 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abge-
schlossen. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vorstehende Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 8/19 
(694) eingeschränktes Gewerbegebiet Knippschildstraße – Verfahren 
nach § 13a BauGB wird hiermit ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 
7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Rechtsgrundlagen: 
§ 13a und § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) in Verbindung mit §§ 7, 41 Abs. 1 
Buchstabe f) und 60 Abs. 1 S. 2 der GO NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 217 b). 
 

Hingewiesen wird ferner: 
- auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 und Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche wegen Planungsschäden infolge der Aufstellung/Änderung 
eines Bebauungsplanes: 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 S. 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
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- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 1 BauGB. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzbuches ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungs-
planes und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, 
wenn  
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die 

der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 S. 
2, nach § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, nach § 22 Abs. 9 S. 2, § 34 Abs. 6 S. 1 
sowie § 35 Abs. 6 S. 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden 

oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

c) (aufgehoben) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Abs. 2 S. 1 

nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 
Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,  

e) bei Anwendung des § 4a Abs. 4 S. 1 der Inhalt der Be-
kanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 
Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal 
des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Abs. 3 S. 2 die Angabe darüber, dass 
von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde 
oder 

g) bei Anwendung des § 4a Abs. 3 S. 4 oder des § 13, auch in 
Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13b, die Voraus-
setzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans 
und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, § 5 
Abs. 1 S. 2 HS. 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist, abweichend von HS. 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn 
die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig 
ist,  

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder 
die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der 
mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der 
Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

 

Soweit in den Fällen des S. 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen 
Punkten unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2 BauGB. 
Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, 
wenn 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen 

Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 2 S. 2) oder an die in § 8 Abs. 4 
bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Abs. 2 S. 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass 
hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne 
dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 2a BauGB. 
Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, 
auch in Verbindung mit § 13b, aufgestellt worden sind, gilt ergänzend 
zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes: 
1. (aufgehoben) 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die 

Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes unbeachtlich. 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, 

auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 
gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie 
entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei 
ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht 
ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beachtlicher 
Mangel. 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 S. 4 
nicht vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar 
ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein 
für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher 
Mangel. 

 

- auf die Rechtsfolgen des § 214 Abs. 3 BauGB. 
Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan oder die Satzung 
maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden, 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. 
 

- auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB. 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Stadt Hagen (Fachbereich Stadtentwicklung, -
planung und Bauordnung, Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 
Hagen) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind. S. 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) 
eingeschränktes Gewerbegebiet Knippschildstraße – Verfahren nach § 
13a BauGB als Satzung in Kraft. 
 

Nach § 10 Abs. 3 BauGB liegen der Bebauungsplan Nr. 8/19 (694) 
eingeschränktes Gewerbegebiet Knippschildstraße– Verfahren nach § 
13a BauGB und die Begründung vom 08.06.2020 gemäß § 9 Abs. 8 
BauGB ab sofort beim Amt für Geoinformation und Liegen-
schaftskataster der Stadt Hagen, Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 
Hagen, Zimmer B.104 dauernd während der Dienststunden zur 
Einsichtnahme bereit. Jedermann kann den Bebauungsplan und die 
Begründung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet auf der Seite der 
Stadt Hagen unter www.hagen.de / Stadtpläne / Planen und Bauen 
eingesehen werden. 
 

Hagen, 12.08.2020               Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Des Umlegungsausschusses der Stadt Hagen 

Vereinfachte Umlegung VU17 – Diesterwegstraße 
 

Gemäß § 83 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S.587) geändert worden ist, wird 
bekannt gemacht: 
Der Beschluss VU17/1 vom 06.07.2020 gemäß § 82 BauGB des 
Umlegungsausschusses der Stadt Hagen ist bezüglich der Flurstücke 
Gemarkung Hagen, Flur 6, Nrn. 7, 8 und 190 am 11.08.2020 unan-
fechtbar geworden. 
Soweit in dem oben genannten Beschluss im Einzelfall nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart ist, hat die Bekanntmachung 
folgende Wirkungen: 
 

1. Gemäß § 83 Abs. 2 BauGB wird mit der Bekanntmachung der 
bisherige Rechtszustand durch den in dem Beschluss vorge-
sehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung 
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der 
zugeteilten Grundstücke ein. Besitz, Nutzungen und Gefahren der 
zugeteilten Grundstücke gehen mit der Bekanntmachung auf die 
neuen Eigentümer über. 

2. Der Umlegungsausschuss veranlasst nach der Bekanntmachung 
die Berichtigung der öffentlichen Bücher (Grundbuch und 
Liegenschaftskataster) gemäß § 84 Abs.1 BauGB. 

 Bis dahin dient der Beschluss als amtliches Verzeichnis der Grund-
stücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Bekanntmachung des oben genannten Beschlusses – 
VU17/1 gemäß § 82 BauGB - kann gemäß § 217 Abs. 2 BauGB binnen 
sechs Wochen, von dem auf diese Bekanntmachung folgenden Tag an 
gerechnet, Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden. 
Der Antrag ist schriftlich beim Umlegungsausschuss der Stadt Hagen, 
Postfach 4249, 58042 Hagen, oder zur Niederschrift beim Umlegungs-
ausschuss der Stadt Hagen - Geschäftsstelle - (Rathaus II, Berliner 
Platz 22, 58089 Hagen, 1. Etage, Zimmer C.113, C.117 und C.118) 
gemäß § 217 Abs. 1 bis 3 BauGB einzureichen. Dies ist auch die Stelle, 
wo der Beschluss von jedem eingesehen werden kann, der gemäß § 12 
der Grundbuchordnung ein berechtigtes Interesse darlegt. 
Gemäß § 217 Abs. 3 BauGB muss der Antrag den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der 
Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 
Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Land-
gericht, Kammer für Baulandsachen in Arnsberg, Brückenplatz 7 in 
59821 Arnsberg. 
Falls die oben genannte Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden dem 
Berechtigten zugerechnet. 
 

Berlin, 11.08.2020 Umlegungsausschuss der Stadt Hagen 
 Der Vorsitzende 
 gez. Tutmann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               

Verlängerung der Lizenzen für die Virtualisierungsumgebung 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 31.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYDYRH4 

 

Beschaffung eines LKW - Pritschenwagen 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 24.08.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYYRS 
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